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(15Os190/97)
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.04.1976

Norm

StPO §461 Z4

StPO §462 Abs1

Rechtssatz

Ein bestimmter Wortlaut oder eine Begründung ist für den Einspruch nicht vorgeschrieben. Es genügt jede Erklärung

des Beschuldigten, die unzweifelhalft erkennen läßt, daß er sich durch die Strafverfügung im Ausspruch über Schuld

oder Strafe beschwert findet, wie zB die Bitte oder das Ersuchen die Strafe herabzusetzen.

Entscheidungstexte

13 Os 49/76

Entscheidungstext OGH 29.04.1976 13 Os 49/76

Veröff: EvBl 1976/279 S 635 = RZ 1976/88 S 158

10 Os 203/82
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